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Freiland unten. Absolute Feuchtigkeit bei Tag im Wald, Abnahme mit der Höhe,
ebenso die relative Feuchtigkeit, Nachts fast verschwindend; im Freiland Ab-
nähme mit der Höhe bei der absoluten Feuchtigkeit, bei der relativen bei
trocknem Boden zu-, bei feuchtem abnehmend mit der Höhe. Im Wald unten,
in und über der Krone ist die absolute Feuchtigkeit grösser als im Freilande,
die relative unter allen Umständen grösser als im Freiland. Die absolute

Feuchtigkeit ist unter, in und über der Krone im Wald höher als im Frei-
land, dagegen im Wald zu allen Tagszeiten oben grösser als im Freilande
unten. Die weiteren Untersuchungen versprechen ganz interessante Resultate
zu Tage zu fördern.

Verschiedenes.

Wie unserrt Lesern bekannt ist, beabsichtigt Altdorl' ein neues
Teildenkmal zu erstellen. Alle Vereine, welche sich diesen Sommer
dort versammelten, legten freiwillige Gaben zur Gründung desselben

zusammen, bei der Versammlung des schweizerischen Forstvereins
unterblieb leider eine solche Anregung. Um sie nachzuholen, werden
die Mitglieder eingeladen, allfällige freiwillige Gaben an Herrn Ober-
förster Müller in Altdorf zu senden und damit den schönen Zweck
zu fördern. LawcWf.

Ain 4. Mai 1890 hat in St. Gallen die erste Hälfte des vom
h. Eidgenössischen Landwirthschaftsdepartement auf Ansuchen mehrerer
Kantonsregierungen veranstalteten interkantonalen Kurses zur Aus-
bildung von Unterförstern (für die Kantone des eidgenössischen Forst-
gebietes) begonnen. Der Kurs, dessen Leitung Herrn Forstverwalter
M. Wild in St. Gallen übertragen ist, wird zwei Monate dauern,
der Kursort für die zweite Hälfte ist noch nicht bezeichnet. In der
ersten Kurshälfte wirkt Herr Bezirksförster C. Fenk in St. Gallen
als Lehrer mit.

Der Unterricht erstreckt sich auf folgende Fächer : Bedeutung
der Wälder, Waldbau, Forstschutz, Messungen, Forstbenutzung,
Bauwesen, Forstbotanik, Forstgesetzgebung und Geschäftskunde.
Des Vormittags wird theoretischer Unterricht ertheilt, des Nach-
mittags werden praktische Uebungen im Walde abgehalten, und jede
Woche wird ein Tag zu einer grössern Exkursion in die Waldungen
der Umgebung des Kursortes verwendet.

Die Organisation ist militärisch, und haben die Zöglinge gemein-
same Unterkunft und Verpflegung.

Am Kurse nehmen im Ganzen 29 Zöglinge (als Schüler) theil,
die sich auf die Kantone folgendermassen vertheilen: St. Gallen 11,
Graubünden 6, Obwalden und Wallis je 4, Appenzell, A. R. und
I. IL, Bern und Schwyz je 1.

Adresse der Redaktion : Professor EI. Irandolt, Zürich.
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